
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt qfu . J.c. 

Abänderungsantrag <rf~.~ 

der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen 

zum TOP 5 Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2321 
d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene 
Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Z4 lautet: "Nach§ 67 wird folgender§ 67a samt Überschrift eingefügt: 

„Starto Up-Mitarbeiterbeteiligung 

§ 67a. (1) Bei Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen (Abs. 2) gilt der geldwerte Vorteil 
(§ 15 Abs. 2 Z 1) aus der unentgeltlichen Abgabe von Kapitalanteilen (Beteiligungen) 
nicht im Zeitpunkt der Abgabe der Anteile, sondern erst bei Veräußerung oder dem 
Eintritt sonstiger Umstände (Abs. 3) als zugeflossen. 

(2) Eine Starto Up-Mitarbeiterbeteiligung liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: 

1 . Der Arbeitgeber oder ein Gesellschafter des Arbeitgebers gewährt einem 
oder mehreren Arbeitnehmern aus sachlichen, betriebsbezogenen Gründen 
unentgeltlich Anteile am Unternehmen des Arbeitgebers, wobei die Abgabe gegen 
eine Gegenleistung bis zur Höhe des Nennwerts für die Anwendung dieser 
Bestimmung als unentgeltliche Abgabe gilt. 

2. Das Unternehmen des Arbeitgebers erfüllt bezogen auf das dem Zeitpunkt 
der Abgabe der Anteile vorangegangene Wirtschaftsjahr folgende Voraussetzungen: 

a) Im Jahresdurchschnitt werden nicht mehr als 500 Arbeitnehmer 
beschäftigt. 

b) Die Umsatzerlöse(§ 189a Z 5 UGB) betragen nicht mehr als 100 
Millionen Euro. 

c) Das Unternehmen ist nicht vollständig in einen Konzernabschluss 
einzubeziehen. 

d) Die Anteile am Kapital oder den Stimmrechten am Unternehmen werden 
nicht zu mehr als 25% durch Unternehmen gehalten, die in einen Konzernabschluss 
einzubeziehen sind. 

Der Wert gemäß lit. b ist bei Vorliegen eines nicht zwölf Kalendermonate 
umfassenden Wirtschaftsjahres zu aliquotieren. 
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3. Der Arbeitnehmer hält im Zeitpunkt der Abgabe der Anteile weder 
unmittelbar noch mittelbar eine Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers von 
10% oder ~ehr am Kapital und hat auch davor zu keinem Zeitpunkt 10% oder mehr 
gehalten. Ubersteigt durch die Abgabe der Anteile die Beteiligung am Unternehmen 
des Arbeitgebers 10% des Kapitals, liegt eine Starto Up-Mitarbeiterbeteiligung 
insoweit vor, als die Anteile diese Grenze nicht übersteigen. 

4. Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber vereinbaren schriftlich, dass eine 
Veräußerung oder Übertragung durch den Arbeitnehmer unter Lebenden nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich ist (Vinkulierung). 

5. Der Arbeitnehmer erklärt dem Arbeitgeber bei Erhalt der Anteile schriftlich, 
die Regelung in Anspruch zu nehmen (Option zur StartDUp-Mitarbeiterbeteiligung) 
und diese Erklärung sowie die Höhe der Beteiligung werden in das Lohnkonto 
aufgenommen; in diesem Fall sind die Befreiungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 15 lit. b und 
c nicht anwendbar und für Zwecke des § 20 Abs. 1 Z 7 ist das Entgelt mit den 
Anschaffungskosten des Arbeitgebers für die Kapitalanteile zu bemessen. 

(3) Der geldwerte Vorteil (§ 15 Abs. 2 Z 1) aus der unentgeltlichen Abgabe gilt als 
zugeflossen: 

1. soweit der Arbeitnehmer die Anteile veräußert, wobei die Rückübertragung 
der Anteile an den Arbeitgeber insbesondere in Zusammenhang mit der Beendigung 
des Dienstverhältnisses als Veräußerung gilt; 

2. bei Beendigung des Dienstverhältnisses; dies gilt nicht für Anteile, die kein 
Stimmrecht und kein generelles Recht auf Anfechtung oder Nichtigerklärung von 
Gesellschafterbeschlüssen vorsehen und deren Inhaber entweder individuell im 
Firmenbuch eingetragen oder in einem Anteilsbuch oder vergleichbaren Verzeichnis 
erfasst werden (insbesondere Unternehmenswert-Anteile gemäß § 9 des Flexible 
Kapitalgesellschafts-Gesetzes - FlexKapGG, BGBI. 1 Nr. xx/2023), wenn der 
Arbeitgeber bei Beendigung des Dienstverhältnisses am Lohnzettel des 
Arbeitnehmers erklärt, dass der Zufluss erst nach Maßgabe der Z 1 und 3 bis 5 
erfolgen soll. Der Arbeitgeber hat in den Fällen der Z 1 und 3 den späteren Zufluss 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses dem Finanzamt Österreich mitzuteilen und 
haftet dabei für die Entrichtung der Einkommensteuer; 

3. soweit die Vinkulierung (Abs. 2 Z 5) aufgehoben wird und im Kalenderjahr 
der Aufhebung keine Veräußerung (Z 1) oder Beendigung des Dienstverhältnisses 
(Z 2) stattfindet; 

4. im Falle der Liquidation des Arbeitgebers oder des Todes des 
Arbeitnehmers; 

5. wenn der Arbeitgeber die Pflichten gemäß§ 76 bis§ 79, § 84 und§ 87 
nicht mehr wahrnimmt. 

( 4) Für die Besteuerung der Einkünfte gilt folgendes: 

1. Der geldwerte Vorteil aus der unentgeltlichen Abgabe bemisst sich 

- im Falle der Veräußerung nach dem Veräußerungserlös, wobei 
Anpassungen des Veräußerungserlöses in Folgejahren als rückwirkendes Ereignis 
gemäß§ 295a BAO gelten; 

- in allen anderen Fällen nach dem gemeinen Wert in dem nach 
Abs. 3 maßgeblichen Zeitpunkt; der gemeine Wert gilt in weiterer Folge als 
Anschaffungskosten 
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und ist um Zahlungen gemäß Abs. 2 Z 1 zu vermindern. 

2. Der geldwerte Vorteil ist als Einkunft aus Kapitalvermögen im Sinne des § 
27 a Abs. 1 Z 2 mit einem festen Satz von 27,5% zu erfassen, wenn das 
Dienstverhältnis zumindest ein Jahr gedauert hat. Im Fall des Todes des 
Arbeitnehmers sind diese Fristen nicht maßgeblich. Soweit der feste Satz auf den 
geldwerten Vorteil nicht anzuwenden ist, hat die steuerliche Erfassung nach § 67 
Abs. 10 zu erfolgen. 

3. Gewinnausschüttungen während der in Z 2 genannten Frist von drei Jahren 
gelten als Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 10, soweit sie den Anspruch übersteigen, 
der sich aus dem quotenmäßigen Anteil am Kapital ergeben würde. 

4. Die Abgabe von Anteilen durch den Gesellschafter des Arbeitgebers stellt 
beim Arbeitnehmer unmittelbar einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis von dritter 
Seite dar und die Anteile gelten nicht als in das Unternehmen des Arbeitgebers 
eingelegt und von diesem abgegeben. Beim abgebenden Gesellschafter erhöhen die 
Anschaffungskosten (Buchwerte) der abgegebenen Anteile die Anschaffungskosten 
(Buchwerte) der bestehenden Anteile ; empfangene Zahlungen gemäß Abs. 2 Z 1 
senken die Anschaffungskosten (Buchwerte) der bestehenden Anteile. 

(5) Die auf die Starto Up-Mitarbeiterbeteiligung entfallenden 
Sozialversicherungsbeiträge(§ 50a ASVG) sind beim Steuerabzug vom Arbeitslohn 
vor Anwendung des Lohnsteuertarifs (§ 66) vom Arbeitslohn abzuziehen. § 67 
Abs. 12 ist nicht anzuwenden." 

Begründung 

Ad 1. 

Mitarbeiterbeteiligung hat sich international als probates Mittel erwiesen, um die 
besten Köpfe zu gewinnen, zu halten und zu Bestleistungen zu motivieren. Flexible 
und modernere Gesellschaftsstrukturen sind ein wichtiges Instrument, insbesondere 
für neue Unternehmen wie für internationale Investoren. Einer der größten Vorteile 
der Übertragung von Geschäftsanteilen an Mitarbeiter:innen ist eine engere Bindung 
von Talenten ans Unternehmen. Mitarbeiter:innen die einen Anteil am Unternehmen 
besitzen, identifizieren sich oft stärker mit dem Unternehmen und sind daher eher 
geneigt, längerfristig zu bleiben. Die Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung in 
Österreich entsprechen aktuell jedoch nicht international gängigen Modellen. Ganz 
im Gegenteil: Die bestehenden Möglichkeiten sind schwer verständlich und eine 
teure Ausarbeitung durch große Anwaltskanzleien ist für solche Konstruktionen nötig. 
Dazu kommt die sogenannte "dry income"-Problematik: Die Steuerpflicht wird im 
Erwerbszeitpunkt der Beteiligung begründet, sodass Arbeitnehmer eine erhebliche 
Steuerbelastung treffen kann, ohne dass ihm liquide Mittel zufließen. 

Die eingelangten Stellungnahmen zur neuen Form der Mitarbeiterbeteiligung zeigen, 
dass der für Startups zuständige Wirtschaftsminister Kocher, der Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung sowie zahlreiche Vertreter von Unternehmer:innen bzw. 
lnvestor:innen noch einiges an Verbesserungsbedarf sehen. Kritisiert wird, dass der 
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getroffene Kompromiss unnötig komplex sei. und nicht internationalen Standards 
entspricht. 

Hauptkritikpunkte im Überblick 

1. Besteuerung: Der Mischsteuersatz ist unnötig kompliziert und entspricht nicht 
internationalen Standards. Es wäre sachgerechter, einheitlich den Steuersatz 
der KESt von 27,5 % anzuwenden. 

2. Voraussetzungen für Arbeitnehmer (Steuervorteil nur, wenn die Dauer 
des Dienstverhältnisses mindestens 2 Jahre ist und Anteile 3 Jahre 
gehalten wurden): International üblicher wären kürzere Fristen, damit 
Branchen mit schnellerem Time-to-Exit sowie später eintretende Mitarbeiter 
nicht benachteiligt werden. 

3. Voraussetzungen des Unternehmens (max. 10 Jahre alt, 100 
Arbeitnehmer und 40 Mio. EUR Umsatz): Es wird völlig ignoriert, dass in 
manchen Branchen die Entwicklung länger dauert (z. B. Life Science). Die 
Schwellenwerte sind viel zu niedrig, da z.B. auch Scale-ups eine attraktive 
Mitarbeiterbeteiligung brauchen. In der eigenen Problemanalyse (WFA) steht, 
dass "bestehende Steuerbefreiungen für Mitarbeiterbeteiligungen den 
Herausforderungen von Start-Ups und von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) nicht hinreichend Rechnung tragen können" und dennoch wurden die 
Schwellenwerte unterhalb der gängigen Definition für KMU von 249 
Mitarbeiter angesetzt. 

Das vorliegende Gesetz entspricht weder den Erwartungen des Wirtschaftsministers 
Kocher, noch denen von Wirtschaftsexperten sowie Branchenvertreter:innen und ist 
in der Ausgestaltung im internationalen Vergleich auch wenig attraktiv. Die 
vorgeschlagenen Änderungen sind an die Stellungnahmen aus dem 
Begutachtungsverfahren angelehnt und dienen der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich. 

Quellen 

• Start-Up-
Förderungsgesetz: httos://www.parlament.gv.at/dokument/XXVI l/ME/275/fnam 
eorig 1566816.html 

• Stellungnahme BM 
Kocher: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVll/SNME/251009/imfname 

1575370.pdf 

• Stellungnahme Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/f4 
d9cb95-83fa-49b3-a51 d-6820afa65dd2 

• Stellungnahme Austrian 
StartUps: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/7e024606-c167-
4ca2-bb35-9ac64801850e 

• Stellungnahme lnvest 
Austria https://www. pa rlament. gv. at/PtWeb/api/s3serv/file/ cff364e0-5338-42f c­
a900-d 7 e90d866390 
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• Stellungnahme 
Speed invest: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/6ba 7 49f8-
1a80-4d88-ae71-76d53b 7282ee 

• DE Zukunftsfinanzierungsgesetz: https://dip.bundestag.de/drucksache/gesetz­
zur-finanzierung-von-zukunftssichernden-investitionen­
zukunftsfinanzierungsgesetz­
zufing/271145?term=Gesetz%20zur%20Finanzierung%20von%20zukunftssic 
hernden %201 nvestitionen %20( Zu ku nftsfi na nzieru ngsgesetz%20-
%20Zu Fi nG )&rows=25&pos=3 
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